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Verbindliche Anmeldung für folgendes Ferienlager: 
    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………. …………………………………. 
Name, Vorname des Kindes       Geburtsdatum 
 
…………………………………………………………………………………………….  
Name, Vorname des Erziehungsberechtigten 
 
……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………… 
PLZ, Wohnort, Straße 
 
……………………………………………………..…………… …………………………………………………………………………… 
Telefon       E-Mail 
 
Bitte Zutreffendes ankreuzen! 
Unser Kind   ist Schwimmer ……………………………………………………….. ja  nein 
   darf baden / springen ……………………………………………….. ja  nein  
   darf an längeren Wanderungen teilnehmen ……………………… ja  nein 
   darf Fahrrad fahren …………………………………………………. ja  nein 
   darf in kleinen Gruppen allein in die Stadt ohne Aufsicht ………. ja  nein 
   darf Kanu fahren …………………………………………………… ja  nein 
  nur bei Anmeldung im Bildungs- und Freizeitzentrum in Wolmirstedt 
   darf in das hauseigene Fitnesscenter gehen …………………….. ja  nein 
   darf in die Sauna gehen ……………………………………………. ja  nein 

  
nimmt Medikamente ja nein     (Falls ja, bitte Medikamente angeben)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ist Allergiker                       ja nein     (Falls ja, bitte Allergien angeben) …………………………………………………… 
 

Weitere Hinweise für den Leiter der Maßnahme: …………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Die ausgeschriebene Mindestteilnehmerzahl seitens des Veranstalters beträgt zwölf Teilnehmer, sollte diese nicht erreicht werden, wird die 
Ferienmaßnahme abgesagt. Sie werden in diesem Fall von uns schriftlich benachrichtigt.  
Zeitnah zu Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Buchungsbestätigung mit weiteren Informationen. 
Mit der unterschriebenen Anmeldung erkennen wir die umseitigen „Allgemeinen Teilnahmebedingungen“ an. Sollten Sie Ihre Anmeldung 
rückgängig machen wollen, bitten wir um eine schriftliche Absage. 
 
……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………… 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten       

□ 22.07.- 27.07.2012, Bildungs- und Freizeitzentrum Wolmirstedt, „Cooler Sommerspaß 1“,  Alter: 8-11 Jahre, Preis 190,00 €  

□ 22.07.- 27.07.2012, Bildungs- und Freizeitzentrum Wolmirstedt, “Sportabenteuer grenzenlos“, Alter: 12-14 Jahre, Preis 190,00 € 

□ 29.07.- 03.08.2012, Erlebnispädagogisches Centrum Havelberg, „Fit durch Ernährung und Sport“, Alter:  8-12 Jahre, Preis 190,00 € 

□ 29.07.- 03.08.2012, Erlebnispädagogisches Centrum Havelberg, „Erlebnis, Sport und Abenteuer“, Alter: 10-14 Jahre, Preis 190,00 € 

□ 19.08.- 24.08.2012, Erlebnispädagogisches Centrum Havelberg,  „Abenteuercamp im ELCH“,   Alter: 8-12 Jahre, Preis 190,00 € 

□ 19.08.- 24.08.2012, Erlebnispädagogisches Centrum Havelberg,  „Auf den Spuren der Piraten“,  Alter: 10-14 Jahre, Preis 190,00 € 

□ 05.08.- 10.08.2012, Integrationsdorf Arendsee,  „Sportiv und Gesund“,  Alter:  8-10 Jahre, Preis 190,00 € 

□ 26.08.-31.08.2012, Bildungs- und Freizeitzentrum Wolmirstedt, „Cooler Sommerspaß 2“,  Alter: 8-11 Jahre, Preis 190,00 €  

□ 28.10.- 02.11.2012, Erlebnispädagogisches Centrum Havelberg, „Abenteuerliche Herbstferien“, Alter: 8-12 Jahre, Preis: 152,00 €  

□ 28.10.- 02.11.2012, Erlebnispädagogisches Centrum Havelberg, „Sport-und Kreativcamp im ELCH“, Alter: 10-14 Jahre, Preis: 152,00 €  

 

 

Wir sind mit der Veröffentlichung von Fotos, welcher während des Aufenthaltes von unserem Kind gemacht wurden,  
in Katalogen des Veranstalters bzw. anderen Werbemitteln (Internet, Flyern u.ä.) 

  einverstanden          nicht einverstanden 
Ausgenommen sind Fotos, die das Ansehen und die Würde unseres Kindes in erheblicher Weise nach den allgemeinen 
Auffassungen verletzen würden. 



Gemeinnützige PARITÄTISCHE INTEGRAL GmbH, Wiener Str. 2, 39112 Magdeburg 
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   Allgemeine Teilnahmebedingungen  
           
         
1. Veranstalter 
 
Veranstalter ist die Gemeinnützige  PARITÄTISCHE 
INTEGRAL GmbH. 
 
2. Teilnahmeberechtigung 
 
Teilnahmeberechtigungen ergeben sich aus den 
entsprechenden Projektausschreibungen. 
 
3. Altersbeschränkungen 
 
Altersbeschränkungen, sofern sie für einzelne 
Veranstaltungen bestehen, ergeben sich aus den 
Programmausschreibungen. 
 
4. Vertragsabschluß 
 
Anmeldungen können per Fax, schriftlich oder per  E-
Mail an die Gemeinnützige  PARITÄTISCHE 
INTEGRAL GmbH gerichtet werden.  
Hausanschrift : 
Gemeinnützige  PARITÄTISCHE INTEGRAL GmbH,  
     Wiener Str. 2, 39112 Magdeburg 
     Telefon: 0391 6293-507 
     Fax:       0391 6293-536 
     www.integral-ggmbh.de 
Die Anmeldung für Gruppenveranstaltungen muss den 
Gruppenverantwortlichen namentlich benennen sowie 
die Anzahl der weiteren Teilnehmer enthalten. 
Die anmeldende Instanz steht für die 
Vertragsverpflichtungen aller Teilnehmer,  wie für die 
eigenen Verpflichtungen ein. 
Die Anmeldung für Einzelpersonen muss Name, 
Geburtsdatum und Anschrift benennen. 
Mit der Anmeldung bietet der/die Anmeldende den 
Abschluss eines Vertrages verbindlich an. Der Vertrag 
gilt seitens des Veranstalters als abgeschlossen, wenn 
dieser eine schriftliche Buchungsbestätigung übermittelt, 
die zugleich die Zahlungsbedingungen enthält. 
 
5. Vertragskündigung 
 
Der/die Anmeldende kann vor Vertragsbeginn 
zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber der GmbH 
schriftlich zu erklären. 
Tritt der/die Anmeldende vom Vertrag zurück oder wird 
die Veranstaltung nicht wahrgenommen, so ist der 
Veranstalter berechtigt, von dem/der Anmeldenden eine 
Entschädigung gemäß den nachstehenden 
Bedingungen zu verlangen: 
 
Der Anspruch auf Entschädigung ist wie folgt 
pauschalisiert: 
- Bis 30 Tage vor Reisebeginn sind 10% des        
Reisepreises fällig. 
-29 bis16 Tage vor Reisebeginn werden 25% 
-und vom 15.bis zum 8.Tag vor Reisebeginn werden 
40% des Reisepreises in Rechnung gestellt. 
-Erfolgt gar keine Absage oder erfolgt die Absage ab 
sieben Tage vor dem Anreisetag so sind 70% der 
bestellten Leistungen zu bezahlen. 

 
  
 
 

6. Rücktritt durch Veranstalter, 
Vertragsaufhebung 

 
6.1. Begründete Absagen durch die GmbH müssen 
mindestens vier Wochen vor dem Anreisetag erfolgen. 
 
6.2. Bei Wochenendprojekten und bei Ferien-
maßnahmen kann eine kurzfristige Absage an die 
Teilnehmer erfolgen. 
Die GmbH kann vom Vertrag zurücktreten, wenn eine 
ausgeschriebene festgelegte Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht wird und in der Ausschreibung  auf die 
Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wurde. Die für die 
Durchführung der Maßnahme erforderliche 
Mindestteilnehmerzahl ist aus dem Buchungsvertrag zu 
entnehmen. Der bereits gezahlte Teilnehmerpreis wird 
dann in vollem Umfang erstattet. Weitergehende 
Ansprüche bestehen nicht. 
 
6.3. Die GmbH kann ferner vom Vertrag zurücktreten, 
wenn der/die Anmeldende sich in solchem Maß 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des 
Vertrages gerechtfertigt ist. Sie kann nach 
Vertragsbeginn den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen.  
Hierzu müssen allerdings grobe Verstöße der 
Klasse/Gruppe gegen die Hausordnung und andere 
Verhaltensregeln der Einrichtungen der Gemeinnützigen 
PARITÄTISCHEN INTEGRAL GmbH vorliegen. 
In diesen Fällen behält die GmbH den Anspruch auf den 
Reisepreis. 
 
7. Reiserücktrittsversicherung 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in dem 
Gesamtpreis keine Reiserücktrittsversicherung 
enthalten ist. Es wird empfohlen, eine derartige 
Versicherung abzuschließen sowie das Risiko der 
Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit durch 
entsprechende Versicherungen abzudecken. 
 
8. Gewährleistung, Haftung und 

Mitwirkungspflicht 
 
8.1. Im Fall des Auftretens von Mängeln ist der/die 
Angemeldete verpflichtet, diese unverzüglich gegenüber 
der Einrichtung der Gemeinnützigen PARITÄTISCHEN 
INTEGRAL GmbH zu melden, um diesem die 
Gelegenheit zur Abhilfe zu geben. 
 
8.2. Der Nutzer ist verpflichtet, das Inventar sowie die 
Unterkünfte schonend zu behandeln. Schuldhaft 
verursachte Schäden müssen eigenverantwortlich und 
unverzüglich instand gesetzt werden. Schäden, die 
während der Belegung nicht behoben werden können, 
werden dem Nutzer in Rechnung gestellt. 
 
8.3. Während des Aufenthaltes in den Einrichtungen der 
Gemeinnützigen PARITÄTISCHEN INTEGRAL GmbH 
bleibt die Aufsichtspflicht des Lehrers/Leiters für seine 
Klasse/Gruppe bestehen. 
 

8.4. Für die Dauer einer Freizeitmaßnahme 
(Wochenendprojekt, Ferienmaßnahme) wird die 
Ausübung der Aufsichtspflicht über den minderjährigen 
Teilnehmer dem Veranstalter übertragen. Die Aufsicht 
der Betreuer über die Teilnehmer kann nur in einem 
Umfang wahrgenommen werden, der zumutbar ist. Dies 
gilt insbesondere zu Zeiten der Nachtruhe oder während 
anderer, unaufschiebbarer Verrichtungen. 
 
8.5. Die Hausordnung ist einzuhalten. 
 
9. Bezahlung 
 
Wenn nicht anders vereinbart, gilt folgende Regelung: 
Mit Vertragsabschluß wird die Zahlung des 
Gesamtpreises fällig.  
Ist der fällige Gesamtpreis bis zum vertraglich 
vereinbarten Veranstaltungsbeginn nicht vollständig 
bezahlt, wird die GmbH von der Leistung frei und kann 
von dem/der Anmeldenden die entsprechenden 
Rücktrittskosten verlangen.  
 
10. Leistungs- und Preisänderung 
 
10.1. Änderungen oder Abweichungen einzelner 
Leistungen von dem vereinbarten Inhalt des Vertrages, 
die nach Vertragsabschluß notwendig werden, sind 
gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen 
nicht erheblich sind und die Veranstaltung nicht 
gefährden.  
 
10.2.  Die in den einzelnen 
Veranstaltungsbeschreibungen ausgewiesenen Preise 
für die Angebote sind Richtpreise, die im Vertrag 
ausgewiesenen Preise sind Festpreise. 
 
11. Abtretungen 
 
Abtretungen von Ansprüchen gegen den Veranstalter, 
deren Rechtsgrund in Leistungsstörungen liegt, sind 
ausgeschlossen. 
 
12. Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand ist der Sitz der Gemeinnützigen 
PARITÄTISCHEN INTEGRAL GmbH. 
 
13. Geltungsbereich 
 
Die vorstehenden allgemeinen Vertragsbedingungen 
gelten für die Angebote des Veranstalters. 
 
14. Schlussbestimmung 
 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des 
Vertrages bzw. der vorstehenden allgemeinen 
Teilnahmebedingungen berührt nicht die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen. 
 
 

 

 


